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Dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen wegen der Corona-Pande-
mie 
Hier: Umgang mit privaten Auslandsreisen 
 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich nehme Bezug auf das letzte GesamtFMS vom 27.05.2020, Punkt 7. Pri-

vater Aufenthalt im Ausland. Im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit 

darf ich folgende ergänzende Hinweise geben, die den Beschäftigten Si-

cherheit hinsichtlich etwaiger dienst- bzw. arbeitsrechtlicher Konsequenzen 

von Auslandsreisen geben sollen: 

 

Rechtslage für Beamtinnen und Beamte 

Private Reisen ins Ausland können dienstrechtlich nicht untersagt werden, 

weil sie das außerdienstliche Verhalten des Beamten betreffen und dieses 

nur einheitlich wie bei Nicht-Beamten durch das Infektionsschutzgesetz er-

fasst werden kann. Auch entsprechende Urlaubsanträge (sofern das Reise-

ziel überhaupt bekannt ist) dürfen nicht abgelehnt werden.  
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Im eigenen Interesse ist es jedoch für Beschäftigte des Freistaats Bayern 

nicht sinnvoll, ins Ausland zu reisen, wenn aufgrund der EQV nach Rück-

kehr eine Quarantäne notwendig wäre und die Quarantäne nicht in die be-

reits genehmigte Urlaubszeit fallen würde.  

Wird gleichwohl während der Geltungsdauer der EQV mit Quarantäne-An-

ordnung eine Reise angetreten, obwohl im Zeitpunkt des Reiseantritts nach 

der EQV im Anschluss eine Quarantäne notwendig werden wird, ist das 

grundsätzlich als unangemessenes Handeln anzusehen. Eine Freistellung 

vom Dienst kann dann nicht mehr gewährt werden. Die Möglichkeit zur Tele-

arbeit bleibt aber nach den jeweiligen behördlichen Regelungen unverändert 

bestehen.  

Gibt es keine (vollständige) Möglichkeit zur Telearbeit, muss der Beamte 

bzw. die Beamtin allerdings im eigenen Interesse für die (verbleibende) 

Dauer der Quarantäne Erholungsurlaub nehmen oder, falls das nicht mög-

lich ist, Sonderurlaub unter Wegfall der Leistungen des Dienstherrn mit Aus-

nahme der Beihilfe (§ 13 Abs. 2 Satz 1 2. HS UrlMV) beantragen. Tut er 

bzw. sie beides nicht, liegt während der Quarantänezeit ein unentschuldig-

tes Fernbleiben vom Dienst vor, das zu einer entsprechenden Bezügekür-

zung führt. Der Vorwurf liegt dabei nicht in der Quarantäne als solcher, son-

dern im bewussten Herbeiführen einer Quarantänesituation, die von vornhe-

rein nicht während der Urlaubszeit, sondern erst in der an den Urlaub an-

schließenden Dienstzeit liegt. 

 

Insbesondere in folgenden Fällen liegt jedoch von vornherein kein unange-

messenes Handeln vor, sodass die üblichen Fürsorgemaßnahmen, mithin 

auch eine Freistellung vom Dienst, zu gewähren sind: 

 

1. Stornierungskosten  

Die Reise wurde in einem Zeitpunkt gebucht, in dem noch keine Qua-

rantäne nach der EQV vorgesehen war und konnte ab dem Zeitpunkt 

des Bekanntwerdens der Quarantänenotwendigkeit nicht mehr kos-

tenlos storniert werden. 
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2. Besuch von Angehörigen 

Die Reise ist notwendig zur Betreuung eigener minderjähriger Kinder, 

zur aus medizinischen Gründen notwendigen Hilfe für Angehörige 

bzw. zur Begleitung sterbender Angehöriger iSv Art. 4 BayBG. 

 

3. Schutz eigenen Eigentums 

Die Reise ist notwendig zum Schutz eigenen Eigentums (z.B. Maß-

nahmen nach Einbruch oder wetterbedingte Beschädigungen). 

 

Im Hinblick auf die Möglichkeit zur Telearbeit und zur Einbringung von wei-

terem Erholungsurlaub bzw. unbezahltem Sonderurlaub verbleiben von 

vornherein nur wenige Konstellationen, in denen die Einleitung eines Diszip-

linarverfahrens zu überlegen wäre. 

Wenn Beschäftigte aus privaten Gründen trotz der Quarantänepflicht auf-

grund der EQV ins Ausland gereist sind, kann grundsätzlich ein Dienstver-

gehen vorliegen, wenn und weil im Anschluss an die Reise unabhängig von 

Krankheitssymptomen wegen einer Quarantäneverpflichtung kein Dienst ge-

leistet werden kann. Besteht zusätzlich ein hinreichender Verdacht, dass der 

Bedienstete das Fernbleiben schuldhaft verursacht hat, ist nach Maßgabe 

des Art. 19 BayDG ein Disziplinarverfahren durch den Dienstvorgesetzten 

einzuleiten. Im Rahmen des disziplinaren Ermessens sind gemäß Art. 14 

BayDG alle Umstände des Einzelfalls zu würdigen. In diesem Zusammen-

hang können auch Anlass und Dauer der Reise oder die Eigenbemühungen 

des Bediensteten zur Beseitigung des Beschäftigungshindernisses berück-

sichtigt werden.  

Wenn für die Dauer der Quarantäne Telearbeit geleistet oder Urlaub ge-

währt wird, liegt selbstverständlich kein Dienstvergehen wegen unentschul-

digtes Fernbleibens vom Dienst vor. Das Gleiche gilt, wenn einer der Aus-

nahmetatbestände unter Nr. 1 – 3 greift. 

 

Rechtslage für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

Bei Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmern ist entsprechend zu verfahren.  

Eine Abmahnung kommt nur in Ausnahmefällen in Betracht (z.B. in Wieder-

holungsfällen oder bei leitenden Mitarbeitern). 
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Abschließend darf ich nochmals darauf hinweisen, dass dieses Schreiben 

dazu dient, Unsicherheiten im Hinblick auf die Folgen von Auslandsreisen 

zu nehmen. Die bevorstehende Urlaubszeit soll eine unbelastete Zeit der Er-

holung werden, die angesichts der enormen Belastungen, die die Bediens-

teten des Freistaats Bayern in den vergangenen Monaten zu tragen hatten, 

wichtig und verdient ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Dr. Michael Luber 

Leitender Ministerialrat 

 


